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Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

 
 
vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben. 

 
Mit den Ihnen hier vorliegenden Verbraucherinformationen können Sie sich umfassend über die 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung und deren Bestimmungen und Bedingungen informieren. Ferner 
erhalten Sie wichtige Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes. 

 

 
 
Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im 
Versicherungsschein beschrieben. 

 
Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung. 

Ihr Policenwerk 
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Produktinformationsblatt zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
(Hunde und Pferde Premium 2016) 

 
 

Mit den folgenden Punkten geben wir Ihnen einen ersten Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Den vollständigen 
Vertragsinhalt entnehmen Sie bitte den jeweiligen Versicherungsbedingungen, Ihrem Antrag und Ihrer 
Versicherungsbestätigung. Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter. 

 
1. Art des Versicherungsvertrages 

Gegen die finanziellen Folgen der gesetzlichen Haftpflicht bieten wir Ihnen die Haftpflichtversicherung für Pferde oder Hunde 
an. Die genaue Risikobeschreibung entnehmen Sie bitte der Versicherungsbestätigung. 
Grundlage sind die in der beigefügten Verbraucherinformation enthaltenen Allgemeinen Versicherungs- bedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB 2014) sowie die für die diese Vertragsarten geltenden besonderen Bedingungen und 
Vereinbarungen. 
 
2. Umfang der Versicherung 

Unsere Leistungspflicht umfasst die Prüfung der der Leistungsfrage, den Ersatz des Schadens sowie die Abwehr 
unbegründeter Schadenersatzansprüche. Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hunden und / oder 
Pferden. 
 
Neben den gesetzlich festgelegten Schadenersatzverpflichtungen sind in unserer Tierhalter Haftpflichtversicherung 
beispielsweise Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge der Teilnahme an Hunderennen, Turnieren sowie den 
Vorbereitungen hierzu mitversichert. Zusätzlich sind auch Mietsachschäden an Immobilien und Mobilien in der Tierhalter- 
Haftpflichtversicherung mitversichert. Den konkreten Leistungsumfang können Sie den besonderen Bedingungen 
entnehmen. 
 
Es stehen Ihnen verschiedene Tarifvarianten mit unterschiedlichen Versicherungssummen und der Möglichkeit des 
Einschlusses von Selbstbehalten zur Verfügung. 
 
3. Prämie und Prämienzahlung 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Die 
Höhe der Prämien können Sie dem Vers.-Schein unter kalkulierter Prämie gem. Zahlweise entnehmen. Alle weiteren 
Prämien sind jeweils. zu dem im Versicherungsschein angegebenen Termin zu zahlen. 
 
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag 
zurücktreten, wie der Beitrag offen ist. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung 
bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer 
Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch 
können wir den Vertrag kündigen. 
 
Sie zahlen Ihre Prämie per Lastschrifteinzug 
 
Bei Einzug von Ihrem Konto sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung. Sonst besteht die Gefahr, dass Sie Ihren 
Versicherungsschutz verlieren. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitten den §§ 8 bis 12 der AHB 2014 über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der 
ersten oder einmaligen Prämie. 

 
4. Ausschlüsse 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir eine unangemessen hohe Prämie verlangen. 
Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 

 
Nicht versichert sind insbesondere Schäden, 

 
•      die Sie oder eine mitversicherte Person selbst erleiden (Eigenschäden), 
•      die Sie oder eine mitversicherte Person vorsätzlich herbeiführen (Vorsatz), 
•      Strafen oder Bußgelder 

 
Da diese Aufzählung nicht abschließend sein kann, entnehmen Sie Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der 
Ausschlüsse bitte dem § 7 AHB 2014 sowie den besonderen Bedingungen und jeweiligen Risikobeschreibungen (BBR). 
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5. Bei Vertragsabschluss zu beachtende Obliegenheiten und Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung 

Prüfen Sie bitte genau, welchen Haftpflicht-Risiken Sie ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von dem Versicherer oder 
Ihrem Versicherungsvermittler beraten. Damit der Versicherer Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen kann, müssen Sie 
die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die 
benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Folgen für Sie haben. Je nach Art 
der Pflichtverletzung ist der Versicherer ganz oder teilweise leistungsfrei. Unter Umständen kann der Versicherer den 
Vertrag auch vorzeitig beenden. 

 
Näheres finden Sie in den §§ 23 bis 26 der AHB 2014 und in der „Gesonderten Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über 
die Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht“ 

 
6. Während der Laufzeit des Vertrages zu beachtende Obliegenheiten und Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung 
Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie bei Antragsstellung gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an, 
z. B. Änderung des Familienstandes, Bau eines Hauses, Eröffnung eines Betriebes. Bitte beachten Sie diese Verpflich- 
tungen. Sie können sonst Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir den 
Vertrag kündigen oder die Prämie anpassen. 

 
Einzelheiten finden Sie in den §§ 23 bis 26 der AHB 2014. 

 
7. Bei Eintritt des Versicherungsfalls zu beachtende Obliegenheiten und Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung 

Sie müssen uns den Schadenfall rechtzeitig anzeigen und alle erforderlichen Auskünfte erteilen. Darüber hinaus sind Sie 
beispielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsge- 
mäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Bei Nichtbeachtung besteht die 
Gefahr, dass Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. 

 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 25 und 26 der AHB 2014. 

 
8. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein/in unserem Angebot angegebenen Zeitpunkt, wenn die 
Zahlung der Prämie rechtzeitig erfolgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich auto- 
matisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf 
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei 
Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 

 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 8 und 16 der AHB 2014. 

 
9. Möglichkeiten einer Beendigung des Vertrages 

 

Weitere Kündigungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos oder 
nach einem Versicherungsfall. 

 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 17 bis 21 der AHB 2014. 
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Allgemeine Vertragsinformationen 
 

Gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informations- 
pflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 

 
1. Identität des Versicherers 

 
2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
Die NV Versicherung VVaG betreibt das Versicherungs-
geschäft   in   den folgenden   Versicherungssparten: 
 
    Allgemeine Haftpflichtversicherung 

 
3. Versicherungsbedingungen und Tarifbestim- 
mungen 
Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und uns 
gelten der Antrag, die gesetzlichen Bestimmungen und 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
für die einzelnen Versicherungsarten geltenden 
Besonderen Bedingungen, Zusatzbedingungen, Tarif- 
bestimmungen und Sondervereinbarungen. 

 
4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer 
Leistungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsan- 
trag, dem Versicherungsschein und den zugrunde lie- 
genden Vertragsbestimmungen. 

 
5. Gesamtpreis der Versicherung 
Die Höhe der Einzelprämie, die zu entrichtende Ge- 
samtprämie einschließlich der gesetzlichen Versiche- 
rungssteuer und der Zeitraum für den die Prämie zu 
zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein 
ausgewiesen. 

 
6. Zusätzliche Kosten 
Bei Prämienrückständen berechnen wir 5 € je Mah- 
nung; bei Rückläufern im Lastschriftverfahren behalten 
wir uns vor, Ihnen die Bankgebühren in Rechnung zu 
stellen. Weitere Gebühren oder Kosten, z. B. für die 
Antragsbearbeitung werden nicht erhoben. 

 
7. Prämienzahlung 
Die Prämien sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
zahlen. Diese Termine, die Zahlungsart und die Zah- 
lungsweise können Sie Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen. 

 
8. Gültigkeitsdauer des Angebots 
Den Ihnen überreichten Angebots- und Antragsunterla- 
gen liegen die Prämien, Versicherungsleistungen, Ver- 
sicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen 
zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten. 

 
9. Zustandekommen des Vertrages 
Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch 
Ihre und unsere inhaltlich übereinstimmende Vertrags- 
erklärung (Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre 
Vertragserklärung nicht innerhalb von 14 Tagen wider- 
rufen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder 
den  getroffenen  Vereinbarungen  sind  diese  –  ein- 
schließlich Belehrung und Hinweisen auf die damit  
verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem  
Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 

 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche- 
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Erst- 
prämie  unverzüglich  nach  Ablauf  von  zwei  Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt wor- den 
ist. Für den Fall, dass Sie die erste oder einmalige Prämie 
nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren 

Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst 
ab diesem Zeitpunkt. Der Versicherungsschutz kann 
(weil z. B. noch Einzelheiten der Vertragsgestaltung zu 
klären sind) auch auf Grund einer vorläufigen 
Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein 
eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere 
nach endgültigem Abschluss der Vertrags-
verhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins 
über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 
 
10. Widerrufsrecht 
Sie  können  Ihre  Vertragserklärung  innerhalb  von  14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nach- dem  
Sie  den  Versicherungsschein,  die  Vertragsbe- 
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche- 
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 
Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG- 
Informationspflichtenverordnung  und  diese  Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
NV Versicherung  VVaG; Ostfriesenstr. 1.; DE-26425 
Neuharlingersiel oder Policenwerk GmbH&Co.KG; 
Randersackerer Str. 52; DE-97072 Würzburg oder Ihren 
mit der Betreuung beauftragten Makler. 
 

11. Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versiche- 
rungsschutz, und wir erstatten Ihnen die auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä- mie, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche- 
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil der Prämie, die auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe- 
halten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich 
wie folgt berechnet: 
Anzahl der Tage, an 1/360 der Jahresprämie denen 
Versicherungsschutz x bzw. bestanden hat 1/30 der 
Monatsprämie. Die Erstattung zurückzuzahlender Be- 
träge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs- 
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leis- 
tungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 
 
12. Laufzeit des Vertrages 
Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindes- 
tens ein Jahr. Nach Ablauf des ersten Versicherungs- 
jahrs verlängert sich der jeweilige Vertrag stillschwei- 
gend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß ge- 
kündigt wird. Etwaige Besonderheiten ergeben sich aus 
dem Antrag oder dem Versicherungsschein. 
 
13. Beendigung des Vertrages 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündigung zuge- 
gangen ist. 
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Bei einer Vertragsdauer von weniger als  einem Jahr 
und bei Verträgen, die von vornherein einen festen 
Endtermin vorsehen, endet der Vertrag, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in fol- 
genden Fällen: 
– Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer 
nach dem Versicherungsfall, 
– Für den Versicherer bei Nichtzahlung der 
Folgeprämie, 
– Für den Versicherungsnehmer bei Prämienerhöhung. 
Einzelheiten können Sie den nachfolgend abgedruckten 
Allgemeinen   Bedingungen   entnehmen.   Gesetzliche 
Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt. 

 
14. Anzuwendendes Recht, zuständiges Gericht 
Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen 
ist  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  an-
wendbar. Der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen 
uns ist Würzburg am Main. 
Als natürliche Person können Sie aber auch an dem 
Gericht klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren festen Wohnsitz haben oder, in 
Ermangelung eines solchen, Ihr gewöhnlicher 
Wohnsitz liegt. 
Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnli- 
chen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben 
oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt  der  Klageerhebung  nicht  bekannt  ist,  
bestimmt  sich  abweichend  von  vorgenannter  
Regelung die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem 
Sitz. 
 
Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu 
bieten. Wenn uns dies einmal nicht gelingen sollte, 
informieren Sie uns unter 0931-99157140. Wir 
reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung. 
 
Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht 
einverstanden sein, haben Sie zur außergerichtlichen 
Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und 
neutralen Schlichter den Versicherungsombudsmann 
anzurufen: 
 
Versicherungsombudmann e. V. 
Postfach 080632 DE-10006 Berlin 
E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 
15. AnzuwendendeSprache 
Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir 
in deutscher Sprache mit; während der Laufzeit dieses 
Vertrages kommunizieren wir mit Ihnen in deutscher 
Sprache. 
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Mitteilung nach § 19 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
 
Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, 
sehr geehrter Versicherungsnehmer, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die von uns gestellten 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe 
Bedeutung beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar 
gegenüber der NV Versicherung VVaG in Textform nachzuholen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 
der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten beste- hen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung ver- 
pflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Um- 
stände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah- me 
in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorver- 
tragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können 
wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrläs- 
sigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch  bei  
Kenntnis  der  nicht  angezeigten  Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Im Fall des 
Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, 
bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi- 
cherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungspflicht 
entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht uns der Teil 
der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden 
der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent- 
spricht. 
 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.   
Unser   Kündigungsrecht   ist   ausgeschlossen, wenn wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen 

auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben 
Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die 
anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versiche- 
rungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die 
Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht an- 
gezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag inner- 
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über 
die  Vertragsänderung  fristlos  kündigen.  Auf  dieses 
Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündi- gung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der An- 
zeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unse- 
rer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die 
wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kün- 
digung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn 
wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten. Unsere Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags- 
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn  
Jahre,  wenn  Sie  die  Anzeigepflicht  vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen  Sie  sich  bei  Abschluss  des  Vertrages  durch 
eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der 
Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Ver- 
tragsänderung und der Ausschlussfrist für die Aus- übung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist 
zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrläs- 
sigkeit zur Last fällt. 



 
Tarif: PW - HundPremium 2016   PW - PferdPremium 2016  

Risikoträger NV Versicherung VVaG Ostfriesenstraße 1 DE-26425 Neuharlingersiel 
 

 

Produktübersicht Tierhalter-Haftpflichtversicherung Hunde Premium 2016 
 

Produktvarianten 
Personen-, Sach-, Vermögensschäden                    10 Mio. €                                                                                          
sind / ist 
Mietsachschäden an 

 

- unbeweglichen Objekten                                                                                                                                                5 Mio. € 
 

- beweglichen Sachen SB 100€ (Hotelinventar, Inventar von Ferienhäusern/-wohnungen)                                            30.000 € 
 

Auslandsaufenthalt weltweit 1 Jahr, EU 5 Jahre                                                                                                                   

Fremdhüter (inkl. Ansprüche an den Tierhalter) – nicht gewerbsmäßig                                                                                
Welpen bis 12 Monate                                                                                                                                                  

gewollter und ungewollter Deckakt                                                                                                                         

kein Leinenzwang                                                                                                                                                               Ja 
Teilnahme an Hunderennen /-schlittenrennen inkl. des Trainings dafür                                                                               

Teilnahme an Hundeschauen / -turnieren                                                                                                                             

Teilnahme an Hundelehrgängen oder Prüfungen                                                                                                                 
Öffentlich-rechtliche Ansprüche gemäß Umweltschadengesetz (USchadG) wegen Umwelt- 

schäden                                                                                                                                                                          
1 Mio.€ 

Blindenhund inkl. med. Ausbildung                                                                                                                                        

Tierische Ausscheidungen (Schäden an Mietsachen durch tierische Ausscheidungen)                                                       

Sonstiges 

Forderungsausfalldeckung                           ab 500,00 € 
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern   

Vorsorgeversicherung bis zur vollen Deckungssumme   

Fortsetzung des Vertrages bei Tod des Versicherungsnehmers   

Künftige Leistungsverbesserungen / Innovationsupdate   

Prämienfreistellung bei Arbeitslosigkeit   

Tägliches Kündigungsrecht   

Leistungsgarantie gegenüber GDV Musterbedingungen   

Einhaltung der Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse                                                                           
 
 
 generell bis zur Höhe der Versicherungssumme mitversichert 
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Produktübersicht Tierhalter-Haftpflichtversicherung Pferde Premium 2016 
 

Produktvarianten  
Personen- Sach- und Vermögensschäden  10 Mio. € 
Mietsachschäden an   

 Gebäuden  5 Mio. € 
 an Stallungen, Reithallen, Weiden, beweglichen Sachen mit SB 250€  10.000 € 

Schäden an gemieteten, gepachteten oder genutzten Transportanhängern    5.000 € 
Auslandsaufenthalt weltweit 1 Jahr, EU 5 Jahre                                                                                                                     
Fremdhüter (einschließlich Ansprüche an den Tierhalter)– nicht gewerbsmäßig   
Fohlen bis 12 Monate   
gewollter und ungewollter Deckakt   
Fremdreiter (einschließlich Ansprüche an den Tierhalter)   
Reitbeteiligung (einschließlich Ansprüche an den Tierhalter)   
Teilnahme an reitsportlichen Veranstaltungen, Turnieren sowie deren Vorbereitung   
Öffentlich-rechtliche Ansprüche gemäß Umweltschadengesetz (USchadG) wegen 

Umweltschäden 1 Mio. € 
Reiten mit gebissloser Zäumung sowie Reiten ohne Sattel                                                                                               

private, unentgeltliche Kutschfahrten                                                                                                                                

Flurschäden                                                                                                                                                                      

Sonstiges 

Forderungsausfalldeckung ab 500,00 € 
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern   

Vorsorgeversicherung bis zur vollen Deckungssumme   

Fortsetzung des Vertrages bei Tod des Versicherungsnehmers   

Künftige Leistungsverbesserungen / Innovationsupdate   

Leistungsgarantie gegenüber GDV Musterbedingungen   

Einhaltung der Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse  
 
 
 
 generell bis zur Höhe der Versicherungssumme mitversichert 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) – Stand April 2014 

 
 
 
 

Umfang des Versicherungsschutzes 
§ 1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
§ 2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 
§ 3 Versichertes Risiko 
§ 4 Vorsorgeversicherung 
§ 5 Leistungen der Versicherung 
§ 6 Begrenzung der Leistungen 
§ 7 Ausschlüsse 

 
Beginn des Versicherungsschutzes/Prämienzahlung 
§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes 
§ 9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste 
oder einmalige Prämie 
§ 10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie 
§ 11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti- 
gung 
§ 12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
§ 13 Prämienregulierung 
§ 14 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
§ 15 Prämienangleichung 

 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
§ 16 Dauer und Ende des Vertrages 
§ 17 Wegfall des versicherten Risikos 

 
§ 18 Kündigung nach Prämienangleichung 
§ 19 Kündigung nach Versicherungsfall 
§ 20 Kündigung  nach  Veräußerung  versicherter  Unter- 
nehmen 
§ 21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften 
§ 22 Mehrfachversicherung 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
§ 23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs- 
nehmers 
§ 24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
§ 25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
§ 26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
Weitere Bestimmungen 
§ 27 Mitversicherte Personen 
§ 28 Abtretungsverbot 
§ 29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
§ 30 Verjährung 
§ 31 Zuständiges Gericht 
§ 32 Anzuwendendes Recht 

 
 
 
 
Umfang des Versicherungsschutzes 

 
§ 1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versi- 
cherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsneh- 
mer wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche- 
rung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungs- 
fall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus erge- 
benden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 
g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n  
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom- 
men wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den 
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadener- 
eignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst- 
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt 
der Leistung; 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach- 
erfüllung durchführen zu können; 
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen- 
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertrags- 
leistung geschuldeten Erfolges; 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge- rung 
der Leistung; 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen. 

 
1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe- 
stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solan- 

ge dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em- 
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirt- 
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, 
die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf 
den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäi- sche 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 
§ 2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sa-  
chen 
Dieser  Versicherungsschutz kann durch besondere Ver- 
einbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind; 
 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden An- 
wendung. 
 
§ 3 Versichertes Risiko 
3.1  Der  Versicherungsschutz  umfasst  die  gesetzliche 
Haftpflicht 
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträ- 
gen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers; 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche- 
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. 
Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch 
von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr- 
zeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgever- 
sicherung) und die in § 4 näher geregelt sind. 
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3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö- 
hungen des versicherten Risikos durch Änderung beste- 
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versi- 
cherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzun- 
gen von § 21 kündigen. 

 
§ 4 Vorsorgeversicherung 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertra- 
ges  neu  entstehen,  sind  im  Rahmen  des  bestehenden 
Vertrages sofort versichert. 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor- 
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Prämienrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs- 
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche- 
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko an- 
gezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu bewei- 
sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versi- 
cherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem 
die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine 
angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe der Prämie innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf 
den Betrag von 1.000.000 € pauschal für Personen- und 
Sachschäden  und  –  soweit  vereinbart  –  100.000  €  für 
Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versiche- 
rungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt 
sind. 

 
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
Risiken 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeu- 
ge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungs- 
pflicht unterliegen; 
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen; 
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen; 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind. 

 
§ 5 Leistungen der Versicherung 
5.1  Der  Versicherungsschutz  umfasst  die  Prüfung  der 
Haftpflichtfrage,  die  Abwehr  unberechtigter  Schadener- 
satzansprüche  und  die  Freistellung  des  Versicherungs- 
nehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti- 
gen  Urteils,  Anerkenntnisses  oder  Vergleiches  zur  Ent- 
schädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden  ist.  Anerkenntnisse  und  Vergleiche,  die  vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben  oder  geschlossen  worden  sind,  binden  den 
Versicherer  nur,  soweit  der  Anspruch  auch  ohne  Aner- 
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs- 
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest- 
gestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustel- 
len. 

 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick- 
lung des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzan- 
sprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na- 
men des Versicherungsnehmers abzugeben. Kommt es in 
einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha- 
denersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist 

der  Versicherer  zur  Prozessführung  bevollmächtigt.  Er 
führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsneh- 
mers auf seine Kosten. 
 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadener- 
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fal- 
lenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh- mer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit 
ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers. 
 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversi- 
cherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur 
Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 
 
§ 6 Begrenzung der Leistungen 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versiche- 
rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- 
pflichtige Personen erstreckt. 
 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 
Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versi- 
cherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 2-fache der 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 
 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche- 
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche- 
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli- 
chem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beru- 
hen. 
 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche- 
rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im 
Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schaden- 
ersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen 
zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche ver- 
pflichtet. 
 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer- den 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 
 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem  Versicherungsfall  die  Versicherungssumme,  trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versi- 
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 
 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi- 
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre- 
chende  Vorschrift  der  Verordnung  über  den  Versiche- 
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in 
der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versiche- 
rungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versi- 
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs- 
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei- 
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt. 
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6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi- gung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsneh- mers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weige- rung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungs- 
leistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
§ 7 Ausschlüsse 
Falls  im  Versicherungsschein  oder  seinen  Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von 
der Versicherung ausgeschlossen: 

 
7.1   Versicherungsansprüche   aller   Personen,   die   den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis 
von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 
7.3  Haftpflichtansprüche,  soweit  sie  aufgrund  Vertrags 
oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft- pflicht 
des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Haftpflichtansprüche 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 
benannten Personen gegen die Mitversicherten, 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrages, 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi- 
cherungsvertrages. 

 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi- 
cherungsvertrag  mitversicherten  Personen  gehören;  als 
Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes  oder  vergleichbarer  Part- 
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und 
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und - 
kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Ge- 
schwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind); 
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn  
der  Versicherungsnehmer  eine  geschäftsunfähige, 
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche- 
rungsnehmer  eine  juristische  Person  des  privaten  oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell- 
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell- 
schaft bürgerlichen Rechts ist; 
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal- 
tern. 
Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehö- 
rigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häus- 
licher Gemeinschaft leben. 

 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens- 
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen 
gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines beson- 
deren Verwahrungsvertrages sind. 

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens- 
schäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen 
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) 
entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versi- 
cherungsnehmer  diese Sachen  zur  Durchführung seiner 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, 
Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren; 
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und 
sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche 
Sachen  handelt  –  deren  Teile  im  unmittelbaren  Einwir- 
kungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus- 
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwen- 
dige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
getroffen hatte. 
Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 
und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche- 
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsver- 
trag etwa mitversicherten Personen. 
 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versi- 
cherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung,  Lieferung  oder  Leistung  liegenden  Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem man- 
gelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der 
Sache oder Leistung führt. 
Dieser  Ausschluss  findet  auch  dann  Anwendung,  wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs- 
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 
 
7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetz- 
buch VII sind jedoch mitversichert. 
 
7.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh- 
ren sind. 
 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittel- 
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener- 
giereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radi- 
oaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 
 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzu- 
führen sind auf 
(1) gentechnische Arbeiten, 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3) Erzeugnisse, die 
- Bestandteile aus GVO enthalten, 
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 
 
7.13 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche ent- 
stehen durch 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt, 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge- 
wässer. 
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7.14 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Aus- 
tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni- 
scher Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten, 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus- 
tausch, 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlich- 
keits- oder Namensrechtsverletzungen. 

 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfein- dung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen. 

 
7.17  Haftpflichtansprüche  wegen  Personenschäden,  die 
aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungs- 
nehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die 
durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören- 
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstan- 
den sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
Beginn des Versicherungsschutzes/ 
Prämienzahlung 

 
§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche- 
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche- 
rungsnehmer die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig 
im Sinne von § 9 zahlt. Die in Rechnung gestellte Prämie 
enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungs- 
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu 
entrichten hat. 

 
§ 9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste 
oder einmalige Prämie 
Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs- 
scheins fällig. 
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als 
erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprä- mie. 

 
§ 10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ Folge- 
prämie 
10.1 Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämien- 
zeitraums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi- 
cherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebe- 
nen Zeitpunkt erfolgt. 

 
10.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur 
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechts- 
folgen angibt, die nach den Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem 
Fristablauf verbunden sind. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs- 
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
10.2 Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi- 
gen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs- 
aufforderung nach Ziffer 10.2 Absatz 3 darauf hingewiesen 
hat. Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versiche- 
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange- 
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche- 
rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versi- 
cherungsschutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach 
Ziffer 10.3 bleibt unberührt. 
 
§ 11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifter- 
mächtigung 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fäl- 
ligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche- 
rungsnehmer  einer  berechtigten  Einziehung  nicht  wider- 
spricht. 
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versiche- 
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un- 
verzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs- 
aufforderung des Versicherers erfolgt. Kann die fällige 
Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs- 
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat 
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertre- 
ten, dass die Prämie nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungs- 
nehmer ist zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, 
wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist. 
 
§ 12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi- 
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prä- 
mienzahlung verlangen. 
 
§ 13 Prämienregulierung 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. 
Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der 
Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und 
auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom 
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe 
des festgestellten Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an 
der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 
 
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versiche- 
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie 
ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung 
beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte Mindestprä- 
mie darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entspre- 
chend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss ein- 
getretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindest- 
prämie werden berücksichtigt. 
 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich ge- macht, 
findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom 
Versicherungsnehmer zu viel gezahlte Prämie wird nur 
zurückerstattet,  wenn  die  Angaben  innerhalb  von  zwei 
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Monaten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie 
erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch An- 
wendung auf  Versicherungen  mit  Prämienvorauszahlung 
für mehrere Jahre. 

 
§ 14 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versi- 
cherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt 
ist, nur Anspruch auf den Teil der Prämie, die dem Zeit- raum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
§ 15 Prämienangleichung 
15.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämien- 
angleichung. Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder 
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Prämien- 
angleichung statt. Mindestprämien unterliegen unabhängig 
von der Art der Prämienberechnung der Prämienanglei- 
chung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um wel- chen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der 
Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der 
Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versi- 
cherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder 
vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf 
die nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 
Als  Schadenzahlungen  gelten  dabei  auch  die  speziell 
durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben 
für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungs- 
leistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah- 
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 
im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahres- 
prämie um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozent- 
satz zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte 
Folgejahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der 
Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt 
hat, so darf der Versicherer die Folgejahresprämie nur um 
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch- schnitt 
seiner Schadenzahlungen nach seinen unterneh- 
menseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich 
nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder Ziffer 
15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu 
berücksichtigen. 

 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

 
§ 16 Dauer und Ende des Vertrages 
16.1 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange- 
gebenen Zeitraum abgeschlossen und verlängert sich über 
den Ablauftermin hinaus um jeweils ein Jahr, wenn er nicht 
von Ihnen oder uns gekündigt wird. 

 
16.2 Sie können den Vertrag jederzeit mit Wirkung ab 
Zugang Ihrer Erklärung bei uns oder zu einem von Ihnen 
gewünschten späteren Zeitpunkt kündigen. 

 
16.3 Wir können unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist 
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Ablaufter- 

min oder zum Ende jedes darauf folgenden Versicherungs- 
jahres kündigen. 
 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
16.5 Bei einer Vertragsdauer  von mehr als drei Jahren 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag schon zum 
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 
zugegangen sein. 
 
§ 17 Wegfall des versicherten Risikos 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft weg- 
fallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risi- 
ken. Dem Versicherer steht die Prämie zu, die er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt. 
 
§ 18 Kündigung nach Prämienangleichung 
Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung 
gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versi- 
cherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte. 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit- 
teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mittei- 
lung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung 
zugehen. 
Eine  Erhöhung  der  Versicherungssteuer  begründet  kein 
Kündigungsrecht. 
 
§ 19 Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleis- 
tet wurde oder dem Versicherungsnehmer eine Klage über 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht- 
anspruch gerichtlich zugestellt wird. Die Kündigung muss 
dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat 
nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der 
Klage zugegangen sein. 
 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi- 
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
§ 20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter- 
nehmen 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversi- 
cherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dau- 
er seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten ein. 
Dies  gilt  auch,  wenn  ein  Unternehmen  aufgrund  eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 
 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
 durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 
einer Frist von einem Monat, 
    durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode in Schriftform gekündigt 
werden. 
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§ 21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Ände- 
rung oder Erlass von Rechtsvorschriften 
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
§ 22 Mehrfachversicherung 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko 
in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages 
verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versi- 
cherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kennt- 
nis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 
dem Versicherer zugeht. 

 
Obliegenheiten des Versicherungsneh- 
mers 

 
§ 23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche- 
rungsnehmers 
23.1  Vollständigkeit  und  Richtigkeit  von  Angaben  über 
gefahrerhebliche Umstände 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver- 
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge- 
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versi- 
cherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt  zu  schließen.  Der  Versicherungsnehmer  ist  auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertrags- 
erklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in 
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu- 
schließen. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs- 
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli- 
chen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge- 
habt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr- 
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. 
(2)  Der  Versicherer  hat  kein  Rücktrittsrecht,  wenn  der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertre- 
ter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs- 
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän- de, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs- schutz.  
Tritt  der  Versicherer  nach Eintritt  des  Versiche- 
rungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand we- der 
für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch  in  diesem  Fall  besteht  aber  kein  Versicherungs- 
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, welche der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau- fenen 
Vertragszeit entspricht. 
 
23.3 Prämienänderung oder Kündigungsrecht 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versiche- 
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
in Schriftform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi- 
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän- de, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
Kann  der  Versicherer  nicht  zurücktreten oder  kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig- 
ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos- sen 
hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertre- 
ten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung  für  den  nicht  angezeigten  Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
fristlos in Schriftform kündigen. 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 
zustehenden  Rechte  innerhalb  eines  Monats  schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er 
hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä- rung 
stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 
Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 und 
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte  Mitteilung  in  Textform  auf  die  Folgen  einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 23.2 und 
23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte. 
 
23.4 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An- 
fechtung steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der 
der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
§ 24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfal- 
les 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche- 
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inte- 
ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha- 
den geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr- 
drohend. 
 
§ 25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs- 
falles 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine 
Schadensersatzansprüche   erhoben   worden   sind,   dem 
Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Glei- 
che gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haft- 
pflichtansprüche geltend gemacht werden. 
 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, so- weit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem   
Versicherer   ausführliche   und   wahrheitsgemäße 
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Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadener- 
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, 
die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

 
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsan- 
waltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich 
der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen. 

 
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versi- 
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht. 

 
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflicht- 
anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi- 
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünf- 
te erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen. 

 
§ 26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungs- 
falles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegen- 
heitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein 
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach- 
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätz- lich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz.  Bei  grob  fahrlässiger  Verletzung 
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs- 
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi- 
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklä- 
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versiche- rer 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie- 
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi- 
cherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch- 
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da- 
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehen- 
des Kündigungsrecht ausübt. 

 
Weitere Bestimmungen 

 
§ 27 Mitversicherte Personen 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflicht- 
ansprüche  gegen  andere  Personen  als  den  Versiche- 
rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestim- 
mungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwen- 
den.  Die  Bestimmungen  über  die  Vorsorgeversicherung 
(§ 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person 
eines Mitversicherten entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver- 
trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er 

ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Oblie- 
genheiten verantwortlich. 
 
§ 28 Abtretungsverbot 
Der  Freistellungsanspruch  darf  vor  seiner  endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten  noch  verpfändet  werden.  Eine  Abtretung  an 
den geschädigten Dritten ist zulässig. 
 
§ 29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände- 
rung 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche- 
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständige bezeichnete Geschäftsstelle 
gerichtet werden. 
 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen- 
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebe- nen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An- schrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall 
einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 
 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim- 
mungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung. 
 
§ 30 Verjährung 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh- 
ren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu- ches. 
 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von 
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
die Entscheidung des Versicherers dem Anspruch- steller in 
Textform zugeht. 
 
§ 31 Zuständiges Gericht 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi- 
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versi- 
cherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche- 
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 
 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge- 
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche- 
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das 
zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder- 
lassung  des  Versicherungsnehmers.  Das  Gleiche  gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge- 
sellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerli- 
chen Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft 
ist. 
 
31.3 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi- 
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 
§ 32 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung Hunde PW Premium2016 
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§ 1 Versichert ist 

 
- im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Allge- 
meinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB 2014) 
und der folgenden Bestimmungen – die gesetzliche Haft- 
pflicht des Versicherungsnehmers als Halter der im Versi- 
cherungsvertrag bezeichneten Hunde. Bei Hundehaltung 
zu beruflichen, betrieblichen, gewerblichen o. dgl. Zwecke 
finden diese Bestimmungen keine Anwendung. Die Nut- 
zung  des  Tieres  als  Blindenhund  gilt  als  mitversichert, 
inklusive medizinisch ausgebildete Hunde (z.B. Epilepsie), 
sofern eine mitversicherte Person dieses Tier nutzt. 
Sämtliche vorhandenen Tiere derselben Gattung müssen 
zur  Prämienberechnung angegeben werden,  ausgenom- 
men Jagdhunde, für die Versicherungsschutz durch eine 
Jagd-Haftpflichtversicherung besteht. 

 
§ 2 Mitversicherte Personen 

 
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
    der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers; 
    des  nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser 

Eigenschaft; mitversichert sind auch gesetzliche Haft- 
pflichtansprüche des Tierhüters an den Versicherungs- 
nehmer. 

 
§ 3 Leistungsumfang 

 
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten 
Deckungssummen. Auf § 6 der AHB 2014 wird hingewie- 
sen. 

 
§ 4 Deckungserweiterungen 

 
§  4.1  Vorübergehender  Auslandsaufenthalt  weltweit 
bis zu 1 Jahr, Europäische Union 5 Jahre 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2014 
– die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommen- 
den Schadenereignissen. 
Die  Leistungen  des  Versicherers  erfolgen  in  Euro.  Die 
Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

 
§ 4.2 Mitversicherung von Welpen 
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers für Hundewelpen, soweit diese nicht älter 
als zwölf Monate sind. Voraussetzung ist, dass die Welpen 
im Besitz des Versicherungsnehmers sind, beim Muttertier 
bleiben und die Muttertiere über diesen Vertrag versichert 
sind. 

§ 4.3 Mietsachschäden 
1. Mietsachschäden an Gebäuden (unbeweglichen Objek- 
ten) Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2014 
- die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden. Mitversichert sind auch 
Schäden durch tierische Ausscheidungen. 
Die  Versicherungssumme  für  Mietsachschäden  beträgt 
5.000.000 € im Rahmen der Sachschadendeckungs-
summe. 
Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen/ 
Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/-häusern, 
besteht je Versicherungsfall bis zur Höhe von 30.000 € 
Versicherungsschutz. Der Versicherungsnehmer hat von 
jedem Schadenereignis 100 € selbst zu tragen. 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru- 
chung, 
b)   Schäden   an   Heizungs-,   Maschinen-,   Kessel-   und 
Warmwasserbereitungsanlagen   sowie   an   Elektro-   und 
Gasgeräten, 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann, 
d) Schäden die unter den Regressverzicht nach dem Ab- 
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Scha- 
denereignissen fallenden Rückgriffsansprüche (Text des 
Feuerregressverzichtsabkommens wird auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt.). 
 
 
§ 4.4 Deckschäden 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers wegen Schäden aus ungewolltem oder 
gewolltem Deckakt. 
 
§ 4.5 Führen ohne Leine/Maulkorb 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Führen 
ohne Leine und/oder ohne Maulkorb. 
 
§ 4.6 Ausfalldeckung 
1. Gegenstand der Ausfalldeckung 
Wir  gewähren  den  nach  §  2  mitversicherten  Personen 
Versicherungsschutz für den Fall, dass ihnen während der 
Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten (Scha- 
denverursacher) ein Haftpflichtschaden im Sinne der 
nachstehenden Bestimmungen zugefügt wird und die daraus 
entstehende Schadenersatzforderung wegen Zah- 
lungsunfähigkeit des Schadenverursachers nicht durchge- 
setzt werden kann. Voraussetzung für eine Entschädigung 
ist  auch,  dass  die  Schadenersatzforderung 500,00 € 
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oder mehr beträgt. Wir leisten keine Entschädigung, soweit 
Leistungen aus einer bestehenden Schadenversicherung 
beansprucht werden können oder ein Träger der Sozial- 
versicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist oder 
Leistungen gemäß dem Opferentschädigungsgesetz er- 
bracht werden. 

 
2. Umfang der Ausfalldeckung 
Der von der Ausfalldeckung erfasste Umfang der gesetzli- 
chen Haftpflicht des Schadenverursachers und die Höhe der 
Entschädigung richten sich in entsprechender Anwen- dung 
nach dem Deckungsumfang der vorliegenden Privat- 
haftpflichtversicherung.  Der  Ausschluss  des  Vorsatzes 
nach  Ziffer 7.1  und  7.2 AHB  2014  findet  jedoch   
Anwendung. Versicherungsschutz besteht zudem auch für 
die Eigenschaft des Schadenverursachers als privater 
Tierhalter oder -hüter sowie als privater Eigentümer, Besit- 
zer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeuges. 

 
3. Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich der Ausfalldeckung umfasst die Mit- 
gliedstaaten der EU und der EFTA sowie die europäischen 
Zwergstaaten. 

 
4. Erfolglose Vollstreckungsversuche 
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versi- 
cherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel 
gegen  den  Schadenverursacher  im  streitigen  Verfahren 
vor einem Gericht im Geltungsbereich nach Ziffer 3 oder 
ein  notarielles  Schuldanerkenntnis  des  Schadenverursa- 
chers vor einem Notar einer dieser Staaten erwirkt hat und 
jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel ge- 
gen den Schadenverursacher erfolglos geblieben ist. 
Vollstreckungsversuche  gelten  als  erfolglos,  wenn  Sie 
nachweisen, dass 
a)  eine  Zwangsvollstreckung  (Sach-,  Immobiliar-  oder 
Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedi- 
gung geführt hat oder 
b)  eine  selbst  teilweise  Befriedigung  aussichtslos  er- 
scheint, z.B. weil der Schadenverursacher in den letzten drei  
Jahren  die  eidesstattliche  Versicherung  abgegeben hat. 

 
5. Beizubringende Unterlagen 
Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung 
des Original-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen 
und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein 
Versicherungsfall im Sinne der Ausfalldeckung vorliegt. 

 
6. Abtretung von Ansprüchen 
Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprü- che 
gegen den Schadenverursacher in Höhe der Entschä- 
digungsleistung an uns abzutreten. Hierfür ist eine geson- 
derte Abtretungserklärung abzugeben. 

 
§ 4.7 Umweltschäden (öffentlich-rechtliche Inan- 
spruchnahme) 
1. Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2014 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie- 
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versi- 
cherungsvertrages-die schadenverursachenden Emissionen 
plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder 
-die  sonstige  Schadenverursachung  plötzlich,  unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht  Versicherungsschutz  für  Umweltschäden  durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder 
mit  Erzeugnissen  Dritter  ausschließlich  dann,  wenn  der 
Umweltschaden  auf  einen  Konstruktions-,  Produktions- 
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen 
ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnis- 
se nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht 
hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
-Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Le- 
bensräumen, 
-Schädigung von Gewässer einschließlich Grundwasser, 
-Schädigung des Bodens. 
 
2. Nicht versichert sind 
a) Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die 
Personen (VN oder einen Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den VN gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen; 
b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
-die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge- 
nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
-für die der VN aus einem anderen Versicherungsvertrag 
(z.B. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung) Versiche- 
rungsschutz hat oder hätte erlangen können. 
 
3.  Versicherungsschutz  wird  für  versicherte  Kosten  im 
Rahmen der beantragten Versicherungssumme gewährt, 
maximal bis 1.000.000,00 €  je Schadenereignis. Die 
Versicherungssumme  steht  einmal  pro Versicherungsjahr  
zur Verfügung. 
 
4. Versichert sind abweichend von § 7 Ziffer 7.9 AHB 2014 
im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbe- 
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintre- 
tende Versicherungsfälle. Versicherungsschutz besteht 
insoweit abweichend von § 7 Ziffer 7.9 AHB 2014 auch für 
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungs- 
gesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflich- 
ten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht 
überschreiten. 
 
5. Versicherungsschutz besteht für Handlungen oder Zu- 
stände, die während der Vertragslaufzeit eingetreten sind, 
bzw. für Ansprüche, die binnen eines Jahres nach Ver- 
tragsende erhoben wurden. 
Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versicherungs- 
schutz im Rahmen einer betrieblichen Versicherung be- 
steht. 
Ausgeschlossen sind Schäden an eigenen, gemieteten, 
gepachteten oder sonst vertraglich in Besitz genommenen 
Grundstücken  einschließlich  der  Gewässer  und  dortiger 
Biodiversität. 
 
§ 4.8 Teilnahme an Hunderennen, Schauvorführungen 
und Turnieren 
1. Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privater 
Teilnahme an Hunde- und Hundeschlittenrennen, privater 
Teilnahme  an  Veranstaltungen  wie  Hundelehrgängen, 
Hundeprüfungen, Agility-Sport, Dog Dance, Schauvor-
führungen und Turnieren sowie den Vorbereitungen hierzu 
(Trainingsläufe).  Voraussetzung  für  den  Versicherungs-
schutz  ist, dass durch die Teilnahme des versicherten 
Hundes ein maximaler  Vermögenszuwachs  von    6.000,00 
€  jährlich (Geld- und Sachpreise) erzielt wird. Weiterhin gilt 
die Teilnahme an Lehrgängen und Prüfungen eines 
Hundevereins als mitversichert. 
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2. Hundeschlittenfahrten 
Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privaten 
Gebrauchs eigener oder fremder Hundeschlitten. Voraus- 
setzung für den Versicherungsschutz ist, dass hierdurch kein 
Einkommen erzielt wird. Ausgeschlossen sind Schä- den an 
den Schlitten. 

 
§ 4.9 Fortsetzung des Vertrages nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers 
Für den mitversicherten Ehegatten des Versicherungs- 
nehmers  oder  den  eingetragenen  Lebenspartner  (siehe 
Anhang²)  und/oder  unverheiratete  Kinder  des  Versiche- 
rungsnehmers bzw. des eingetragenen Lebenspartners 
besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im 
Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum 
nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. 
Wird die nächste Prämie durch den überlebenden Partner 
eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

 
§ 4.10 Vorsorgeversicherung 
Abweichend von Ziffer 4.2 AHB 2014 gelten die vereinbar- 
ten Deckungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 

 
§ 4.11 Kein Nachteil gegenüber GDV Musterbe-
dingungen 
Die Ihrem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Be- 
dingungen  weichen  ausschließlich  zu  Ihrem  Vorteil  von 
den entsprechenden Musterbedingungen ab, wie sie zum 
Stichtag April 2012 vom Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlen werden. 

 
§ 4.12 Mindeststandards Arbeitskreis Beratungspro- 
zesse 
Wir garantieren Ihnen, dass unsere Bedingungen die Min- 
deststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse vom 
Februar 2010 erfüllen. 

 
§ 4.13 Bedingungsanpassung 
1. Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für beste- 
hende   Versicherungsverträge   geändert,   ergänzt   oder 
ersetzt werden, 
• wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert 

wird, die diese Bedingungen betrifft oder auf der diese 
beruhen, 

• bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden 
neuen oder geänderten höchstrichterlichen Rechtspre- 
chung, 

• wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig 
für unwirksam erklärt oder 

• wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf- 
sicht diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit 
geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und die 
NV Versicherung VVaG zur Abänderung  auffordert  und  
dadurch  eine  durch  gesetzliche Bestimmungen nicht 
zu schließende Vertragslücke entstanden ist und das 
Verhältnis Prämienleistung und Versicherungsschutz in 
nicht unbedeutendem Maße gestört wird. Dies gilt nur für 
Bedingungen, die folgen- de Bereiche betreffen: 

•    Umfang des Versicherungsschutzes, 
•    Deckungsausschlüsse und 
• Pflichten  des  Versicherungsnehmers  und  der  Versi- 

cherten. 
 

2. Die geänderten Bedingungen dürfen den Versiche- 
rungsnehmer als einzelne Regelung und im Zusammen- 
wirken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht 
schlechter stellen als die ursprüngliche Regelung. 

 
3. Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen 
sind den Versicherungsnehmern schriftlich bekannt zu 
geben und Inhalt und Grund der Änderung zu erläutern. 
Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe in 
Textform widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekanntgabe 
ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt 

die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei fristge- 
mäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft. 
 
§ 4.14 Künftige Leistungsverbesserungen / 
Innovationsupdate 
Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
oder  die  Besonderen  Bedingungen  und  
Risikobeschreibungen  für  die  Tierhalter-
Haftpflichtversicherung  Hund ausschließlich zum Vorteil des 
Versicherungsnehmers und ohne Mehrprämie geändert, so 
gelten diese neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch 
für diesen Vertrag. Sollte das neue Bedingungswerk 
Verschlechterungen gegenüber dem Versicherungsschutz 
aus dem bisherigen Tarif enthalten, so gelten diese 
Verschlechterungen nicht für diesen Versicherungsvertrag. 
 
§ 4.15 Best-Leistungs-Garantie 
1. Versicherungsfälle, die im Rahmen dieses Vertrages nicht 
oder mit Einschränkungen unter den Deckungsschutz fallen, 
jedoch durch einen leistungsstärkeren, allgemein 
zugänglichen Tarif zur Tierhalterhaftpflichtversicherung 
eines anderen in Deutschland zum Betrieb zugelassenen 
Versicherers zum Zeitpunkt des Schadeneintritts 
eingeschlossen oder besser eingeschlossen wären, sind 
automatisch entsprechend den dortigen Regelungen 
mitversichert. Beitragspflichtige Einschlussmöglichkeiten 
fallen nicht unter diese Garantie. Der Nachweis (in Form 
Bedingungen und Risikobeschreibungen) über die 
anderweitige Mitversicherung obliegt dem 
Versicherungsnehmer. Die Begrenzung der Gesamtleistung 
der NV Versicherung VVaG durch die vereinbarten 
Versicherungssummen bleibt unberührt 
 
1.1        Ausschlüsse 
a)   aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen 
b)   Berufliche und gewerbliche Risiken 
c)  Ansprüche über die gesetzliche Haftung hinaus 
d)   Vorsatz 
e)   Eigenschäden 
f)    Vertragliche Haftung 
g)  Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-

, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
 
1.2        Teil-Kündigungsmöglichkeit 
Diese Regelung der „NV-Best-Leistungs-Garantie“ kann 
ohne Aufhebung des Gesamtvertrages von beiden 
Vertragspartnern ohne Angabe von Gründen in Textform 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat gekündigt 
werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall 
berechtigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben 
Zeitpunkt zu verlangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Beitragsfreier Versicherungsschutz 
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§ 5.1 Voraussetzungen für die Leistung 
1. Sie werden während der Vertragsdauer unverschuldet 
und überraschend arbeitslos und 

• der Vertrag hat mindestens ein Jahr bestanden 
und, 

• die Beiträge wurden für mindestens ein Jahr und 
immer rechtzeitig bezahlt und, 

• die Versicherung war nicht gekündigt und, 
• Sie reichen Nachweise über die Arbeitslosigkeit 

und deren Grund bei uns ein. 
 
2. Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie keinerlei 
Beschäftigung gegen Entgelt nachgehen, bei der Agentur 
für Arbeit als arbeitslos gemeldet sind, Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosengeld II beziehen. 
Eine überraschende Arbeitslosigkeit liegt insbesondere 
nicht vor, wenn ihre Tätigkeit saisongebunden war, Sie in 
einem  befristeten Arbeitsverhältnis gearbeitet haben oder 
in der Ausbildung standen. 
 
 
 
§ 5.2 Beitragsfreier Versicherungsschutz 
1. Für alle versicherten Risiken besteht beitragsfreier 
Versicherungsschutz mit den vertraglich vereinbarten Ver- 
sicherungssummen. 
2. Der beitragsfreie Versicherungsschutz gilt 

• ab der auf Ihren Antrag auf Beitragsbefreiung  
folgenden Fälligkeit, 

• für die Dauer Ihrer Arbeitslosigkeit, maximal      
jedoch für 12 Monate, 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung Pferde PW Premium 2016 

 
 
 

Inhalt 
§ 1 Versichert ist 
§ 2 Mitversicherte Personen 
§ 3 Leistungsumfang 
§ 4 Deckungserweiterungen 
§ 4.1 Vorübergehender  Auslandsaufenthalt   
§ 4.2 Flurschäden 
§ 4.3 Deckschäden 
§ 4.4 Reitbeteiligung 
§ 4.5 Kutschfahrten 
§ 4.6 Mitversicherung von Fohlen 
§ 4.8 Mietsachschäden an zu privaten Zwecken gemiete- 
ten, gepachteten oder genutzten Pferdetransportanhä- 
ngern 
§  4.9  Umweltschäden  (öffentlich-rechtliche  Inanspruch- 
nahme) 
§ 4.10 Ausfalldeckung 
§ 4.11 Teilnahme an reitsportlichen Veranstaltungen und 
Turnieren 
§ 4.7 Mietsachschäden 

§ 4.12 Reiten mit und ohne Sattel 
§ 4.13 Reiten mit gebissloser Zäumung 
§ 4.14 Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern 
§ 4.15 Fortsetzung des Vertrages nach dem Tod des Ver- 
sicherungsnehmers 
§ 4.16 Vorsorgeversicherung 
§ 4.17  Gewässerschäden 
§ 4.18 Kein Nachteil gegenüber GDV Musterbedingungen 
§ 4.19 Mindeststandards Arbeitskreis Beratungsprozesse 
§ 4.20 Bedingungsanpassung 
§ 4.21 Künftige Leistungsverbesserungen / Innovationsupdate 
§ 4.22 Best-Leistungs-Garantie 
§ 5 Beitragsfreier Versicherungsschutz bei Arbeitslosigkeit 
§ 6 Mietsachschäden an mobilen Gegenständen 
 

 
 
§ 1 Versichert ist 

 
- im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Allge- 
meinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB 2014) 
und der folgenden Bestimmungen – die gesetzliche Haft- 
pflicht des Versicherungsnehmers als Halter der im Versi- 
cherungsvertrag bezeichneten Pferde. Bei Tierhaltung zu 
beruflichen,  betrieblichen,  gewerblichen  o.  dgl.  Zwecke 
finden diese Bestimmungen keine Anwendung. 

 
§ 2 Mitversicherte Personen 

 
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
    der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers; 
    des  nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser 

Eigenschaft. 
    des Fremdreiters; 
mitversichert sind auch gesetzliche Haftpflichtansprüche des 
Tierhüters/fremden Reiters an den Versicherungs- nehmer. 

 
§ 3 Leistungsumfang 

 
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten 
Deckungssummen. Auf § 6 der AHB 2014 wird hingewie- 
sen. 

 
§ 4 Deckungserweiterungen 

 
§  4.1  Vorübergehender  Auslandsaufenthalt  weltweit 
bis zu 1 Jahr, Europäische Union 5 Jahre 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2014 
– die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommen- 
den Schadenereignissen. 
Die  Leistungen  des  Versicherers  erfolgen  in  Euro.  Die 
Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

 
§ 4.2 Flurschäden gelten als mitversichert. 

 
§ 4.3 Deckschäden 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers  wegen  Schäden  aus  ungewolltem  oder 
gewolltem Deckakt. 

§ 4.4 Reitbeteiligung 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Reitbeteiligten. Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer 
angelegte Rechtsverhältnisse über die regelmäßige Benut- 
zung des versicherten Reitpferdes gegen Beteiligung an den 
Unterhaltskosten. Die Reitbeteiligten sollten in dem 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen namentlich 
benannt werden. Ebenso gilt die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem unentgeltlichen Verleih an fremde Reittiernutzer als 
mitversichert. 
 

Eingeschlossen  sind  –  abweichend  von  Ziffer  7.4  AHB 
2014  –  Haftpflichtansprüche  der  Reitbeteiligten  und  der 
Reittiernutzer gegen den Versicherungsnehmer. Die Aus- 
schlüsse gemäß Ziffer 7.5 AHB 2014 bleiben bestehen. 
 
§ 4.5 Kutschfahrten 
Mitversichert  sind  Haftpflichtansprüche  infolge  privaten 
Gebrauchs  eigener  oder  fremder  Pferdefuhrwerke  (z.B. 
Kutschen oder Schlitten). Voraussetzung für den Versiche- 
rungsschutz  ist,  dass  hierdurch  kein  Einkommen  erzielt 
wird. Ausgeschlossen sind Schäden an der Kutsche. 
 
§ 4.6 Mitversicherung von Fohlen 
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers für Fohlen, soweit diese nicht älter als zwölf 
Monate sind. Voraussetzung ist, dass die Fohlen im Besitz 
des Versicherungsnehmers sind, beim Muttertier bleiben 
und die Muttertiere über diesen Vertrag versichert sind. 
 
§ 4.7 Mietsachschäden 
1. Mietsachschäden an Gebäuden 
Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2014 - 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemiete- 
ten Räumen in Gebäuden. 
Die  Versicherungssumme  für  Mietsachschäden  beträgt 
5.000.000 € im Rahmen der Sachschadendeckungs-
summe. 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru- 
chung, 
b)   Schäden   an   Heizungs-,   Maschinen-,   Kessel-   und 
Warmwasserbereitungsanlagen   sowie   an   Elektro-   und 
Gasgeräten 
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c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann, 
d) Schäden die unter den Regressverzicht nach dem Ab- 
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schade- 
nereignissen fallenden Rückgriffsansprüche (Text des 
Feuerregressverzichtsabkommens wird auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt.). 

 
2. Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen und Weiden 
Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2014 – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu 
privaten Zwecken gemieteten Stallungen, Reithallen und 
Weiden.  Die  Versicherungssumme  je  Schaden  beträgt 
10.000 €,  höchstens  aber  jeweils  das  Doppelte  für  alle 
Schäden eines Versicherungsjahres. Schäden bis 250€ trägt 
der Versicherungsnehmer. 

 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru- 
chung, 
b)   Schäden   an   Heizungs-,   Maschinen-,   Kessel-   und 
Warmwasserbereitungsanlagen   sowie   an   Elektro-   und 
Gasgeräten, 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann, 
d) Schäden die unter den Regressverzicht nach dem Ab- 
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schade- 
nereignissen fallenden Rückgriffsansprüche (Text des 
Feuerregressverzichtsabkommens wird auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt.). 

 
§ 4.8 Mietsachschäden an zu privaten Zwecken gemie- 
teten, gepachteten oder genutzten Pferdetransportan- 
hängern 
Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2014 – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu 
privaten Zwecken gemieteten bzw. geliehenen Pfer- 
detransportanhängern,  sofern  hierfür  nicht  über  einen 
anderen Vertrag Entschädigung verlangt werden kann. Die 
Versicherungssumme je Schaden beträgt 5000 €. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnut- 
zung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung. 

 
§ 4.9 Umweltschäden (öffentlich-rechtliche Inan- 
spruchnahme) 
1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2014 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie- 
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versi- 
cherungsvertrages 
-die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfall- 
artig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 
oder 
-die  sonstige  Schadenverursachung  plötzlich,  unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht  Versicherungsschutz  für  Umweltschäden  durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder 
mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der 
Umweltschaden  auf  einen  Konstruktions-,  Produktions- 
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen 
ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
-Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Le- 
bensräumen, 
-Schädigung von Gewässer einschließlich Grundwasser, 
-Schädigung des Bodens. 

 
2 Nicht versichert sind 
a) Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die 
Personen (VN oder einen Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den VN gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen; 

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
-die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge- 
nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
-für die der VN aus einem anderen Versicherungsvertrag 
(z.B. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung) Versiche- 
rungsschutz hat oder hätte erlangen können. 
 

3  Versicherungsschutz  wird  für  versicherte  Kosten  im 
Rahmen der beantragten Versicherungssumme gewährt, 
maximal bis 1 Mio. €  je Schadenereignis. Die Versicher-
ungssumme  steht  einmal  pro  Versicherungsjahr  zur 
Verfügung. 
 
4. Versichert sind abweichend von § 7 Ziffer 7.9 AHB 2014 
im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbe- 
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintre- 
tende Versicherungsfälle. Versicherungsschutz besteht 
insoweit abweichend von § 7 Ziffer 7.9 AHB 2014 auch für 
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungs- 
gesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflich- 
ten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht 
überschreiten. 
 
5 Versicherungsschutz besteht für Handlungen oder Zu- 
stände, die während der Vertragslaufzeit eingetreten sind, 
bzw. für Ansprüche, die binnen eines Jahres nach Ver- 
tragsende erhoben wurden. 
Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versicherungs- 
schutz im Rahmen einer betrieblichen Versicherung be- 
steht. 
Ausgeschlossen sind Schäden an eigenen, gemieteten, 
gepachteten oder sonst vertraglich in Besitz genommenen 
Grundstücken einschließlich der Gewässer und dortiger 
Biodiversität. 
 
§ 4.10 Ausfalldeckung 
1. Gegenstand der Ausfalldeckung 
Wir  gewähren  den  nach  §  2  mitversicherten  Personen 
Versicherungsschutz für den Fall, dass ihnen während der 
Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten (Scha- 
denverursacher) ein Haftpflichtschaden im Sinne der nach- 
stehenden Bestimmungen zugefügt wird und die daraus 
entstehende Schadenersatzforderung wegen Zahlungsun- 
fähigkeit des Schadenverursachers nicht durchgesetzt 
werden kann. Voraussetzung für eine Entschädigung ist 
auch, dass die Schadenersatzforderung 500,00 € oder 
mehr  beträgt.  Wir  leisten  keine  Entschädigung,  soweit 
Leistungen aus einer bestehenden Schadenversicherung 
beansprucht werden können oder ein Träger der Sozial- 
versicherung  oder  Sozialhilfe  leistungspflichtig  ist  oder 
Leistungen gemäß dem Opferentschädigungsgesetz er- 
bracht werden. 
 
2. Umfang der Ausfalldeckung 
Der von der Ausfalldeckung erfasste Umfang der gesetzli- 
chen Haftpflicht des Schadenverursachers und die Höhe 
der Entschädigung richten sich in entsprechender Anwen- 
dung nach dem Deckungsumfang der vorliegenden Privat- 
haftpflichtversicherung.  Der  Ausschluss  des  Vorsatzes 
nach Ziffer 7.1 und 7.2 AHB 2014 findet jedoch  An- 
wendung. Versicherungsschutz besteht zudem auch für die 
Eigenschaft des Schadenverursachers als privater Tierhal- 
ter oder -hüter sowie als privater Eigentümer, Besitzer, Halter 
oder Führer eines Kraftfahrzeuges. 
 
3. Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich der Ausfalldeckung umfasst die Mit- 
gliedstaaten der EU und der EFTA sowie die europäischen 
Zwergstaaten. 
 
4. Erfolglose Vollstreckungsversuche 
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versi- 
cherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel 
gegen den Schadenverursacher im streitigen Verfahren vor 
einem Gericht im Geltungsbereich nach Ziffer 3 oder ein 
notarielles Schuldanerkenntnis des Schadenverursachers 
vor einem Notar einer dieser Staaten erwirkt hat und jede 



23  

sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den 
Schadenverursacher erfolglos geblieben ist. 
Vollstreckungsversuche  gelten  als  erfolglos,  wenn  Sie 
nachweisen, dass 
a)  eine  Zwangsvollstreckung  (Sach-,  Immobiliar-  oder 
Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedi- 
gung geführt hat oder 
b)  eine  selbst  teilweise  Befriedigung  aussichtslos  er- 
scheint, z.B. weil der Schadenverursacher in den letzten drei  
Jahren  die  eidesstattliche  Versicherung  abgegeben hat. 

 
5. Versicherte Kosten 
Soweit nicht ein anderer Versicherer für die versicherte 
Person für den gleichen Fall zur Kostenübernahme ver- 
pflichtet ist, trägt die NV Versicherung VVaG die Kosten für 
die Beschaffung der in Ziffer 4 genannten  Nachweise.  Sie  
können  den  Rechtsanwalt,  dessen Kosten die NV 
Versicherung VVaG übernimmt, frei wählen. Die Vergütung 
eines für die versicherte Person tätigen Rechtsanwaltes ist 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes 
mitversichert. Voraussetzung für die Übernahme der Kosten 
ist, dass der versicherten Person ein Haftpflichtschaden im 
Sinne der nachstehenden Bestimmungen zugefügt wurde. 

 
6. Beizubringende Unterlagen 
Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung 
des Original-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen 
und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein 
Versicherungsfall im Sinne der Ausfalldeckung vorliegt. 

 
7. Abtretung von Ansprüchen 
Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprü- che 
gegen den Schadenverursacher in Höhe der Entschä- 
digungsleistung an uns abzutreten. Hierfür ist eine geson- 
derte Abtretungserklärung abzugeben. 

 
§  4.11  Teilnahme  an  reitsportlichen  Veranstaltungen 
und Turnieren 
Mitversichert  sind  Haftpflichtansprüche  infolge   privater 
Teilnahme  an  Veranstaltungen  wie  Schauvorführungen 
und  Turnieren  sowie  den  Vorbereitungen hierzu 
(Trainingsläufe). Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist, dass durch die Teilnahme des versicherten   
Pferdes   ein   maximaler   Vermögenszuwachs   von 
6.000,00 € jährlich (Geld- und Sachpreise) erzielt wird. 

 
§ 4.12 Reiten mit und ohne Sattel 
Eingeschlossen  sind im  Umfang  von Ziffer  1.1 und  2.1 
AHB 2014 Schäden aus dem Reiten mit und ohne Sattel. 

 
§ 4.13 Reiten mit gebissloser Zäumung gilt als mitversi- 
chert. 

 
§ 4.14 Regressansprüche von Sozialversicherungsträ- 
gern 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 und 7.5 
AHB 2014 übergangsfähige Regressansprüche von Sozi- 
alversicherungsträgern,  Sozialhilfeträgern,  privaten  Kran- 
kenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeit- 
gebern wegen Personenschäden. 

 
§ 4.15 Fortsetzung des Vertrages nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers 
Für  den  mitversicherten  Ehegatten  des  Versicherungs- 
nehmers oder den eingetragenen Lebenspartner und/oder 
unverheiratete Kinder des Versicherungsnehmers bzw. des 
eingetragenen  Lebenspartners  besteht  der  bedingungs- 
gemäße  Versicherungsschutz  im  Falle  des  Todes  des 
Versicherungsnehmers  bis  zum  nächsten  Prämienfällig- 
keitstermin fort. Wird die nächste Prämie durch den über- 
lebenden Partner eingelöst, so wird dieser Versicherungs- 
nehmer. 

§ 4.16 Vorsorgeversicherung 
Abweichend von Ziffer 4.2 AHB 2014 gelten die vereinbar- 
ten Deckungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 
 
§ 4.17 Gewässerschäden 
1 Versicherte Haftpflichtansprüche 
Mitversichert ist im Rahmen des versicherten Risikos die 
gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen für unmit- 
telbare  oder  mittelbare  Folgen  von  Veränderungen  der 
physikalischen,  chemischen  oder  biologischen  Beschaf- 
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). 
 
2 Kleingebinde 
Eingeschlossen sind Ihre gesetzliche Haftpflicht sowie die 
der versicherten Tierhalter als Inhaber von Kleingebinden 
zur      Lagerung      gewässerschädlicher      Stoffe      bis 
100 Liter/Kilogramm Fassungsvermögen je Einzeltank und 
mit einem Gesamtfassungsvermögen von maximal 
1.000 Liter/Kilogramm  sowie  aus  der  Verwendung  der 
darin gelagerten Stoffe. 
 
3  Rettungskosten 
Aufwendungen – auch erfolglose –, die Sie im 
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durften (Rettungskosten) 
sowie außer- gerichtliche Gutachterkosten werden von uns 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht 
übersteigen. Ab- weichend davon werden Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten auch über die 
Versicherungssumme hinaus ersetzt, wenn diese auf unsere 
Weisung entstanden sind. Dies gilt jedoch nicht, wenn wir 
von Ihnen oder Dritten ergriffene  Maßnahmen  zur  
Abwendung  oder  Minderung des Schadens lediglich 
billigen. 
 
4  Vorsätzliches Abweichen von Vorschriften 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen diejeni- 
gen versicherten Personen, die den Schaden durch vor- 
sätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienen- 
den  Gesetzen,  Verordnungen  oder  an  die  versicherten 
Personen  gerichteten  behördlichen  Anordnungen  oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 
 
5 Gemeingefahren 
Ausgeschlossen sind zudem Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignis- 
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren 
Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem 
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 
 
§ 4.18 Kein Nachteil gegenüber GDV Musterbedin-
gungen 
Die Ihrem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Be- 
dingungen  weichen  ausschließlich  zu  Ihrem  Vorteil  von 
den entsprechenden Musterbedingungen ab, wie sie zum 
Stichtag April 2012 vom Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlen werden. 
 
§  4.19  Mindeststandards  Arbeitskreis  Beratungspro- 
zesse 
Wir garantieren Ihnen, dass unsere Bedingungen die Min- 
deststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse vom 
Februar 2010 erfüllen. 
 
§ 4.20 Bedingungsanpassung 
1. Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für beste- 
hende   Versicherungsverträge   geändert,   ergänzt   oder 
ersetzt werden, 
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• wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert 
wird, die diese Bedingungen betrifft oder auf der diese 
beruhen, 

• bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden 
neuen oder geänderten höchstrichterlichen Rechtspre- 
chung, 

• wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig 
für unwirksam erklärt oder 

• wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf- 
sicht diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit 
geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und die 
NV Versicherung VVaG zur Abänderung  auffordert  und 
dadurch  eine  durch  gesetzliche 
Bestimmungen  nicht  zu  schließende  Vertragslücke 
entstanden ist und das Verhältnis Prämienleistung und 
Versicherungsschutz  in  nicht  unbedeutendem  Maße 
gestört wird. Dies gilt nur für Bedingungen, die folgen- 
de Bereiche betreffen: 

•    Umfang des Versicherungsschutzes, 
•    Deckungsausschlüsse und 
• Pflichten  des  Versicherungsnehmers  und  der  Versi- 

cherten. 
 

2. Die geänderten Bedingungen dürfen den Versiche- 
rungsnehmer als einzelne Regelung und im Zusammen- 
wirken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht 
schlechter stellen als die ursprüngliche Regelung. 

 
3. Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen 
sind den Versicherungsnehmern schriftlich bekannt zu 
geben und Inhalt und Grund der Änderung zu erläutern. 
Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe in 
Textform widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekanntgabe 
ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei fristge- 
mäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft. 

 
§  4.21 Künftige Leistungsverbesserungen / 
Innovationsupdate 
Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung oder die Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Tierhalter- Haftpflichtversicherung Pferd ausschließlich 
zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne 
Mehrprämie geändert, so gelten diese neuen 
Bedingungen mit sofortiger  Wirkung  auch  für  diesen  
Vertrag.  Sollte  das neue Bedingungswerk 
Verschlechterungen gegenüber dem 
Versicherungsschutz aus dem bisherigen Tarif enthalten, 
so gelten diese Verschlechterungen nicht für diesen 
Versicherungsvertrag 
 
§ 4.22 Best-Leistungs-Garantie 
1. Versicherungsfälle, die im Rahmen dieses Vertrages 
nicht oder mit Einschränkungen unter den 
Deckungsschutz fallen, jedoch durch einen 
leistungsstärkeren, allgemein zugänglichen Tarif zur 
Tierhalterhaftpflichtversicherung eines anderen in 
Deutschland zum Betrieb zugelassenen Versicherers zum 
Zeitpunkt des Schadeneintritts eingeschlossen oder 
besser eingeschlossen wären, sind automatisch 
entsprechend den dortigen Regelungen mitversichert. 
Beitragspflichtige Einschlussmöglichkeiten fallen nicht 
unter diese Garantie. Der Nachweis (in Form Bedingungen 
und Risikobeschreibungen) über die anderweitige 
Mitversicherung obliegt dem Versicherungsnehmer. Die 
Begrenzung der Gesamtleistung der NV Versicherungen 
VVaG durch die vereinbarten Versicherungssummen 
bleibt unberührt 

 
1.1        Ausschlüsse 
a)  aus im Ausland vorkommenden 

 Schadenereignissen 
b)  Berufliche und gewerbliche Risiken 

c)  Ansprüche über die gesetzliche Haftung 
hinaus 

d)   Vorsatz 
e)   Eigenschäden 
f)    Vertragliche Haftung 
g)  Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
 
1.2        Teil-Kündigungsmöglichkeit 
Diese Regelung der „NV-Best-Leistungs-Garantie“ kann 
ohne Aufhebung des Gesamtvertrages von beiden 
Vertragspartnern ohne Angabe von Gründen in Textform 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat gekündigt 
werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall 
berechtigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben 
Zeitpunkt zu verlangen 
 
§ 5 Beitragsfreier Versicherungsschutz 
 
§ 5.1 Voraussetzungen für die Leistung 
1. Sie werden während der Vertragsdauer unverschuldet und 
überraschend arbeitslos und 

• der Vertrag hat mindestens ein Jahr bestanden 
und 

• die Beiträge wurden für mindestens ein Jahr und 
immer rechtzeitig bezahlt und 

• die Versicherung war nicht gekündigt und 
• Sie reichen Nachweise über die Arbeitslosigkeit 

und deren Grund bei uns ein. 
 

2. Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie keinerlei Beschäftigung 
gegen Entgelt nachgehen, bei der Agentur für Arbeit als 
arbeitslos gemeldet sind, Arbeitslosengeld oder 
Arbeitslosengeld II beziehen. 
Eine überraschende Arbeitslosigkeit liegt insbesondere nicht 
vor, wenn ihre Tätigkeit saisongebunden war, Sie in einem  
befristeten Arbeitsverhältnis gearbeitet haben oder in der 
Ausbildung standen. 

 
 

§ 5.2 Beitragsfreier Versicherungsschutz 
1. Für alle versicherte Risiken besteht beitragsfreier 
Versicherungsschutz mit den vertraglich vereinbarten Ver- 
sicherungssummen. 
2.  Der beitragsfreie Versicherungsschutz gilt 

• ab der auf Ihren Antrag auf Beitragsbefreiung  
folgenden Fälligkeit, 

• für die Dauer Ihrer Arbeitslosigkeit, maximal      
jedoch für 12 Monate, 

 
 

§ 6 Mietsachschäden an mobilen 
Gegenständen 
 
Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen/ 
Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/-häusern, 
besteht je Versicherungsfall bis zur Höhe von 10.000 € 
Versicherungsschutz.  
Der Versicherungsnehmer hat von jedem Schadenereignis 250 
€ selbst zu tragen. 
 

. 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Vorbemerkung Einwilligungserklärung 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
4. Zentrale Hinweissysteme 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 

 
 
 

Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. 
Nur  so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell 
und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen 
besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor miss- 
bräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen 
Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz- 
gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung 
und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene 
eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung 
und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbe- 
stimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnli- 
chen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle 
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 

 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig  von  dieser  im  Einzelfall  vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren 
Versicherungsantrag  eine  Einwilligungserklärung  nach 
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die 
Beendigung   des   Versicherungsvertrags   hinaus,   endet 
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – 
schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jeder- 
zeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung 
bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt 
es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf 
oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklä- 
rung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem 
begrenzten  gesetzlich  zulässigen  Rahmen,  wie  in  der 
Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 

 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie 
z. B. beim Arzt einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine 
spezielle  Erlaubnis  des  Betroffenen  (Schweigepflichtent- 
bindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversi- 
cherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch 
eine    Schweigepflichtentbindungsklausel    enthalten.    Im 
Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele 
für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag 
notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag 

(Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungs- 
technische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), 
Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Prämie, Bank- 
verbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines 
Dritten,  z.  B.  eines  Vermittlers,  eines  Sachverständigen 
oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Scha- 
den und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom 
Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststel- 
lung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden 
oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah- 
lungsbetrag (Leistungsdaten). 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versi- 
cherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernomme- 
nen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen 
Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Aus- land ab. 
Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls ent- sprechende  
versicherungstechnische  Angaben  von  uns, wie 
Versicherungsnummer, Prämie, Art des Versiche- 
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie 
im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversiche- rer 
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie 
ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicher- 
te  bei  Antragstellung,  jeder  Vertragsänderung  und  im 
Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des 
Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Um- 
stände anzugeben. Hierzu gehören z. B. Versicherungsfäl- 
le sowie Mitteilungen über gleichartige andere Versiche- 
rungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekün- 
digte) sowie frühere Krankheiten. Um Versicherungsmiss- 
brauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den 
Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken 
bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer 
um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf 
Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten 
Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungs- 
übergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austau- 
sches von personenbezogenen Daten unter den Versiche- 
rern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, 
wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versi- 
cherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
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4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es 
notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklä- 
rung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versi- 
cherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fach- 
verband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch 
entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantwor- 
ten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hin- 
weissysteme. Solche Hinweissysteme gibt es beim Ver- 
band der Lebensversicherungs-Unternehmen, beim Ver- 
band der Schadenversicherer (Zusammenschluss der 
bisherigen Verbände: Verband der Haftpflichtversicherer, 
Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutzversi- 
cherer–HUK   Verband,   Verband   der   Sachversicherer, 
Deutscher Transport-Versicherungs-Verband) sowie beim 
Verband der privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme 
in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt ledig- 
lich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 
werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzun- 
gen erfüllt sind. 
Beispiele: 
•      Kfz-Versicherer 
• Registrierung   von   auffälligen   Schadenfällen,   Kfz- 

Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Ver- 
dacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. Zweck: 
Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 

•      Lebensversicherer 
•      Aufnahme  von  Sonderrisiken,  z.  B.  Ablehnung  des 

Risikos bzw. Annahme mit Prämienzuschlag, 
•      aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
•      aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 
• wegen  verweigerter  Nachuntersuchung.  Aufhebung 

des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung seitens 
des Versicherers; Ablehnung des Vertrags seitens des 
Versicherungsnehmers wegen geforderter Prämien- 
zuschläge. Zweck: Risikoprüfung. 

•      Rechtsschutzversicherer 
• Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum nor- 

malen  Vertragsablauf  durch  den  Versicherer  nach 
mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb von 12 
Monaten. 

• Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den 
Versicherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen 
innerhalb von 36 Monaten. 

• Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum nor- 
malen Vertragsablauf bei konkret begründetem Ver- 
dacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der 
Versicherung. Zweck: Überprüfung der Angaben zu 
Vorversicherungen bei der Antragstellung. 

•      Sachversicherer 
• Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brand- 

stiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts 
des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt 
wird und bestimmte Schadensummen erreicht  sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinde- 
rung weiteren Missbrauchs. 

•      Transportversicherer 
• Aufnahme  von  auffälligen  (Verdacht  des  Versiche- 

rungsmissbrauchs)  Schadenfällen,  insbesondere  in 
der  Reisegepäckversicherung.  Zweck:  Schadenauf- 
klärung und Verhinderung von Versicherungsmiss- 
brauch. 

•      Unfallversicherer 
• Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertragli- 

chen Anzeigepflicht. 
• Leistungsablehnung  wegen  vorsätzlicher  Obliegen- 

heitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung 
eines Unfalls oder von Unfallfolgen. 

• außerordentlicher  Kündigung durch den Versicherer 
nach  Leistungserbringung  oder  Klageerhebung  auf 
Leistung. Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von 
Versicherungsmissbrauch. 

 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unterneh- 
mensgruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, 
Sachversicherung) werden durch rechtlich selbstständige 
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassen- 
den Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche 
zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So 
wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn 
Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe 
abschließen: Und auch Ihre Versicherungsnum- mer, die Art 
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Konto- nummer und 
Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung 
geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, 
Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, 
bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe 
abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer 
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfra- gen sofort der 
zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge 
können so in Zweifelsfällen ohne Rückfra- gen korrekt 
verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den 
Versicherungsunternehmen der Gruppe abfrag- bar. Obwohl 
alle diese Daten nur zur Beratung und Be- treuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter- nehmen 
verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier 
von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder 
Bonitätsdaten 
–  bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der 
jeweiligen Unternehmen. 
 
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 
Ihren Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben  
Einzelpersonen  auch  Vermittlungsgesellschaften. Um 
seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält 
der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die 
Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versiche- 
rungsnummer,  Prämien,  Art  des  Versicherungsschutzes 
und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe 
von Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von 
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können 
an den zuständigen Vermittler auch Gesundheits- daten  
übermittelt  werden.  Unsere  Vermittler  verarbeiten und 
nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen 
der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch 
werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten 
Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besonderen Verschwiegenheitspflich- ten (z. B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beach- ten. 
 
7.  Weitere  Auskünfte  und  Erläuterungen  über  Ihre 
Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutz- 
gesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein 
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzun- 
gen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventuel- 
ler weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft,  Berichtigung,  Sperrung  oder  Löschung  wegen 
der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an 
Ihren Versicherer. 
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